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Amtliche Bekanntmachung
Am 20. Mai 2008 fand die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft
Schünow statt.
Auf der Tagesordnung stand die Wahl des Jagdvorstandes. Die Wahl wurde
ordnungsgemäß durchgeführt. In den Vorstand wurden gewählt:

– als Vorsitzender: Herr Joachim Fischer,
– als Beisitzer: Herr Lothar Bamberg und Herr Dirk Grusdas

Mit der Wahl des Jagdvorstandes ist die vorübergehende Geschäftsführung
gem. § 10 Abs. 7 Jagdgesetz für das Land Brandenburg (Jagdnotvorstand)
durch die Bürgermeisterin der Stadt Zossen beendet.

Schreiber
Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachungen
des Wahlleiters der Stadt Zossen

Feststellung des Verzichtes eines Sitzes
in der Stadtverordnetenversammlung

der Stadt Zossen
Auf der Grundlage des § 59 Abs.1 Nr.1 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes. (BbgKWahlG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Januar 2008 (GVBl. I / 08  Nr. 2, S. 10) gebe ich bekannt, dass Herr Detlef
Klucke am 20.05.2008 den Verzicht auf seinen Sitz in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Zossen mit sofortiger Wirkung erklärt hat.
Dieser Sitz geht gemäß § 60 Abs. 3 BbgKWahlG bis zum Ablauf der Wahlpe-
riode auf Herrn Gerhard Fredrich über.

Zossen, den 26.05.2008

Ahlgrimm
Wahlleiter

Feststellung des Verzichts eines Sitzes
im Ortsbeirat Horstfelde

Auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 Nr.1 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahlG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Januar 2008 (GVBl. I / 08 Nr. 2, S. 10) gebe ich bekannt, dass Herr Detlef
Klucke am 20.05.2008 den Verzicht auf seinen Sitz im Ortsbeirat des Orts-
teils Horstfelde mit sofortiger Wirkung erklärt hat.
Die Ersatzperson hat die Annahme des Sitzes abgelehnt, damit bleibt der
Sitz bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

Zossen, den 26.05.2008

Ahlgrimm
Wahlleiter

Feststellung des Verzichts eines Sitzes
im Ortsbeirat Nächst Neuendorf

Auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 Nr.1 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahkG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
Januar 2008 (GVBl. I / 08 Nr. 2, S. 10) gebe ich bekannt, dass Herr Andreas
Laux am 20.05.2008 den Verzicht auf seinen Sitz im Ortsbeirat des Ortsteils
Nächst Neuendorf zum 30.06.2008 erklärt hat.
Da keine Ersatzperson mehr vorhanden ist, bleibt der Sitz bis zum Ablauf
der Wahlperiode unbesetzt.

Zossen, den 26.05.2008

Ahlgrimm
Wahlleiter

Wahlen
zur Stadtverordnetenversammlung

der Stadt Zossen sowie
der Ortsbeiräte der Ortsteile Zossen,
Wünsdorf, Lindenbrück, Kallinchen,

Schöneiche, Nächst Neuendorf,
Horstfelde, Schünow, Nunsdorf

und Glienick am 28. September 2008

Bekanntmachung des Wahlleiters vom 30. Mai 2008

Gemäß §§ 26 und 64. Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes
(BbgKWahlG) und § 31 Abs. 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der
landesweiten Kommunalwahlen 2008 vom 4. Februar 2008 finden
die Wahlen
– der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen
– des Ortsbeirats des Ortsteils Zossen,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Wünsdorf,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Kallinchen,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Schöneiche,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Nächst Neuendorf,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Schünow,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Nunsdorf,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Glienick,
– des Ortsbeirats des Ortsteils Horstfelde und
– des Ortsbeirats des Ortsteils Lindenbrück

am Sonntag, dem 28. September 2008 in der Zeit von 8:00
bis 18:00 Uhr statt.
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II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem der Minister des Inneren die Wahltermine für die Wahlen
durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs.
2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen
möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu
weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen

1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
Es sind insgesamt 28 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreis
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet in einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht wer-
den. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen.
Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt ei-
nen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht
werden. Sie müssen spätestens
bis zum

Donnerstag, dem 21. August 2008, 12:00 Uhr,

bei dem

Wahlleiter für die Stadt Zossen,
Stadt Zossen, Marktplatz 20/21, 15806 Zossen

schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen,
ist dem Wahleiter für die Stadt Zossen durch die für das Wahl-
gebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten
spätestens bis zum Donnerstag, dem 21. August 2008, 12:00
Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusam-
menschluss beteiligten Gruppierungen muss bei  Parteien oder
politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für
das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter dem Vorsitzenden
oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von dem Vertretungs-
berechtigten unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag

Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung kann nur einen wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag einreichen. Einzelbewerber können ebenfalls nur einen
wahlgebietsbezogenen  Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu §
32 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen ent-
halten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätig-
keit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörig-
keit und die Anschrift eines jeden Bewerbers in erkennbarer Rei-
henfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen
übereinstimmen, den diese im Land führt.

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, das
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die Kurz-
bezeichnung dürfen nicht den Namen von einer Partei oder
politischen Vereinigung oder deren Kurzbezeichnung enthalten.

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese;  zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnung der an ihr beteiligten Parteien,
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben.

e) den Namen des Wahlgebietes

Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur die unter
Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens einen Bewerber enthalten.
Der wahlgebietsbezogene Wahlvorschlag darf höchstens 42 Be-
werber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Name, Anschrift und Telekom-
munikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson
kann auch ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stell-
vertretende Vertrauensperson, jede für  sich, berechtigt verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder einem Stell-
vertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wähler-
gruppe muss von dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein.
Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuwei-
sen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung  muss von
jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wähler-
gruppe entsprechend unterzeichnet sein.
Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers muss von diesem
unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen benannt sein. Der
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer  Partei darf nicht Mitglied
einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu
dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzung für die Benennung als Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Par-
tei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a) Der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Der Bewerber muss durch eine Versammlung zur Auf-

stellung der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt
worden sein (siehe Nummer 8).
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c) Der Bewerber muss seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag
schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster
der Anlage 7a zu § 32 Abs. 5 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben.
Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat der
Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem seine Partei-
mitgliedschaft anzugeben oder zu erklären, dass er parteilos
ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten fer-
ner für Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im
Sinn des Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die
– am 28. September 2008 das 18. Lebensjahr vollendet haben

und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Ein Deutscher ist nach § 11 Abs. 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn
er
– gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder
– infolge Richterspruch die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgern
Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staatsan-
gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Belgi-
en, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen,Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland sowie Republik Zypern), die
– am 28. September 2008 das 18. Lebensjahr vollendet haben

und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Ein Unionsbürger ist nach § 11 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar,
wenn er
– gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder
– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die

Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist dem Wahlleiter für jeden Bewerber eine
Bescheinigung  der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a
zu § 32 Abs. 5 Nr. 2 BbgKWahlV einzureichen, dass der vorgeschla-
gene Bewerber wählbar ist.
Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur er-
klärt haben, müssen mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätz-
lich eine Versicherung an Eides statt nach Muster der Anlage
8c zu § 32 Abs. 5 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörig-
keit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitglied-
staat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung und
ihre Reihenfolge müssen in einer  Versammlung der zum Zeitpunkt
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigten Mitglieder  der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglieder-
versammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die
von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine
Organisation hat, können die Bewerber und ihre Reihenfolge auch
durch die im gesamten Stadtgebiet wahlberechtigten Mitglieder
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte oder
durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerber einer Wählergruppe und deren Reihenfolge
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder
der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die
Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts  im gesamten
Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wählergruppe
(Anhängerversammlung) in geheimer Abstimmung bestimmt
worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von
den Mitgliedern oder Anhänge (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerber einer Listenvereinigung und ihre Reihenfolge
müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein;
im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinn-
gemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger oder Dele-
gierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen
Vereinigung oder dem Vertretungsberechtigten der  Wählergruppe
mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die
geheime Wahl der Bewerber und der Delegierten für die Delegier-
tenversammlung vorschlagsberechtigt.
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Ver-
sammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhänger
oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist
eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Abs.
5 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen, diese ist dem Wahlvorschlag beizu-
fügen. Aus der Niederschrift müssen die Art, der Ort und die Zeit
der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschie-
nen Mitglieder, Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von der Versammlung bestimmte Teil-
nehmer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen
Mindestanforderungen an eine demokratische Kandidatenauf-
stellung gemäß § 33 Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9 Unterstützungsunterschriften

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigun-
gen, die am 7 März 2008 aufgrund zurechenbarem Wahlvorschlag
im 16. Deutschen Bundestag oder 4. Landtag Brandenburg durch
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten
oder im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch mindesten
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Zossen durch mindestens einen Stadtver-
ordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.
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9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 7. März 2008
aufgrund eines zurechenbaren  Wahlvorschlags im Kreistag des
Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens einen Kreistagsab-
geordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von demErfordernis von
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht
für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr be-
teiligten Gruppierungen eine der in Nummer 9.1.1 oder  9.1.2
genannten Voraussetzungen für die Befreiung erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerber, die am 7. März 2008
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises
Teltow-Fläming oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers,  der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind 20
Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis zum

Mittwoch, dem 20. August 2008, 16:00 Uhr,

bei der
Wahlbehörde, Stadt Zossen,

Bürgerbüro, Marktplatz 20/21, 15806 Zossen

zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch vor einem Notar oder
einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermäch-
tigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforde-
rung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3)
sind der Wahlbehörde (Stadt Zossen, Marktplatz 20/21, 15806
Zossen) spätestens bis zum

Mittwoch, den 20. August 2008, 16:00 Uhr

vorzulegen.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den
von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblät-
tern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu §
32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften
zu erbringen.

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Zos-
sen, Bürgerbüro, Marktplatz 20/21, 15806 Zossen aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzuge-
ben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
se, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch
schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerber und ihre
Reihenfolge gemäß § 33 BbgKwahlG bestimmt worden sind, oder
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Be-
werber und ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag

einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und so-
fern vorhanden, Kurzbezeichnung der an ihr beteiligten Gruppie-
rungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers ist die Bezeich-
nung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter vor-
genannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Un-
terzeichnung des Wahlvorschlages vor einem Notar oder bei einer
anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgegeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestim-
mung der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunter-
schriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen
unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die
Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Ge-
burt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum
der Unterschriftleistung anzugeben.
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung
auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstützungsunter-
schriften ist wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behin-
derung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine
Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die  Unter-
schriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen
einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusu-
chen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklä-
rung vor einem Beauftragten der Wahlbehörde  ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 18. August 2008, 16:00 Uhr, schrift-
lich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner, die
die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie
im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftenleistung wahlbe-
rechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. August 2008, 12:00
Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der
Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Glei-
che gilt, wenn der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, dass
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit
der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über
die Zulassung  der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahlG) besei-
tigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt am Mittwoch, dem  27. August
2008 um 17:00 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung
der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG und §§
38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.
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B Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zossen

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11
zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen gelten für die
Wahl zum Ortsbeirat des
Ortsteils Zossen mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Zossen ist das Gebiet des
Ortsteils Zossen mit dem bewohnten Gemeindeteil Dabendorf.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 5 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 7 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Zossen mit dem bewohnten Gemeindeteil
Dabendorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Zossen bestimmen, sofern die Anzahl
der im Ortsteil Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, poli-
tischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass selbst die
Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder nicht
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 10 Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Zossen durch mindestens ein
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Ent-
sprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvor-
schlags im Ortsbeirat Zossen vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

C Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wünsdorf

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wünsdorf
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Wünsdorf ist das Gebiet
des Ortsteils Wünsdorf mit den bewohnten Gemeindteilen Wald-
stadt und Neuhof.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 5 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 7 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Wünsdorf mit den bewohnten Gemeindeteilen
Waldstadt und  Neuhof ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Wünsdorf bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Wünsdorf wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 10 Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit,
die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags
im Ortsbeirat des Ortsteils Wünsdorf durch mindestens ein Mitglied
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechen-
des gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvorschlags im
Ortsbeirat Wünsdorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen,
wenn  mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

D Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lindenbrück

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lindenbrück
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Lindenbrück ist das Gebiet
des Ortsteils Lindenbrück mit den bewohnten Gemeindeteilen Zesch
am See und Funkenmühle.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Lindenbrück mit den bewohnten Gemeinde-
teilen Zesch am See und Funkenmühle ihren ständigen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Lindenbrück bestimmen, sofern die
Anzahl der im Ortsteil Lindenbrück wahlberechtigten Mitglieder der
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
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freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Lindenbrück durch mindestens
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind.
Entsprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzel-
vorschlags im Ortsbeirat Lindenbrück vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7
bis 9.2.9 sinngemäß.

E Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kallinchen

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kallinchen
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Kallinchen ist das Gebiet
des Ortsteils Kallinchen.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Kallinchen ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Kallinchen bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Kallinchen wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit,
die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags
im Ortsbeirat des Ortsteils Kallinchen durch mindestens ein Mit-
glied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entspre-
chendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvorschlags
im Ortsbeirat Kallinchen vertreten sind, sowie für Listenvereini-
gungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierun-
gen  die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

F Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schöneiche

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schöneiche
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Schöneiche ist das Gebiet
des Ortsteils Schöneiche.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Schöneiche ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Schöneiche bestimmen, sofern die
Anzahl der im Ortsteil Schöneiche wahlberechtigten Mitglieder der
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Schöneiche durch mindestens
ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind.
Entsprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzel-
vorschlags im Ortsbeirat Schöneiche vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

G Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Nächst Neuendorf

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Nächst
Neuendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Nächst Neuendorf ist das
Gebiet des Ortsteils Nächst Neuendorf.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Nächst Neuendorf ihren ständigen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Nächst Neuendorf bestimmen, sofern
die Anzahl der im Ortsteil Nächst Neuendorf wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder  Wählergruppe nicht
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem
Fall, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A
Nr. 8.2 entsprechend.
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6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Nächst Neuendorf durch
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen ver-
treten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund
eines Einzelvorschlags im Ortsbeirat Nächst Neuendorf vertreten
sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an
ihr beteiligten Gruppierung die eingangs genannte Voraussetzung
erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

H Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Horstfelde

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Horstfelde
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Horstfelde ist das Gebiet
des Ortsteils Horstfelde.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Horstfelde ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Horstfelde bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Horstfelde wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Horstfelde durch mindestens ein
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Ent-
sprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvor-
schlags im Ortsbeirat Horstfelde vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

I Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schünow

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schünow
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Schünow ist das Gebiet
des Ortsteils Schünow.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Schünow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Schünow bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Schünow wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften bei-
zufügen.

J Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Nunsdorf

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Nunsdorf
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Nunsdorf ist das Gebiet
des Ortsteils Nunsdorf.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Nunsdorf ihren ständigen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Nunsdorf bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Nunsdorf wahlberechtigten Mitglieder der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass
selbst die Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglie-
der nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entspre-
chend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
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schriften befreit ist, sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit,
die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags
im Ortsbeirat des Ortsteils Nunsdorf durch mindestens ein Mitglied
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechen-
des gilt für die Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvorschlags
im Ortsbeirat Nunsdorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen,
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

K Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Glienick

Die Ausführung zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3
bis 8.7, 10 und 11 zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Zossen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Glienick mit
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Glienick ist das Gebiet des
Ortsteils Glienick mit dem bewohnten Gemeindeteil Werben.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 4 Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar
sind und im Ortsteil Glienick mit dem bewohnten Gemeindeteil
Werben ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben.

5. Die in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppen oder deren Delegier-
te können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl
zum Ortsbeirat des Ortsteils Glienick bestimmen, sofern die Anzahl
der im Ortsteil Glienick wahlberechtigten Mitglieder der Partei, po-
litischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Fall, dass selbst die
Anzahl der in der Stadt Zossen wahlberechtigten Mitglieder nicht
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit ist, sind mindestens 5 Unterstützungsunterschriften
beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen  Vereinigungen und Wählergruppen be-
freit, die am 7. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im Ortsbeirat des Ortsteils Glienick durch mindestens ein
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Ent-
sprechendes gilt für Einzelbewerber die aufgrund eines Einzelvor-
schlags im Ortsbeirat Glienick vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wennmindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vor-
drucke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert
werden.

Der Wahlleiter für die Stadt Zossen
Hartwig Ahlgrimm

Ende der amtlichen Bekanntmachungen


